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Grünfläche, "Hang" Art. 25

Grünzone "Plateau" Art. 26

Allmend "Taubentränki" (schematische Lage und Grösse) Art. 27

Siedlungsplätze Art. 13

Einstellhallenrampe Art. 12

Öffnung für Durchwegung Art. 14

Privater Fussweg (ungefähre Lage) Art. 30

Öffentlicher Fuss- und Radweg (ungefähre Lage) Art. 30

Busspur (provisorisch) Art. 28

Ringstrasse und Komturenstrasse Art. 29

Bestehende Strassen und Wege Art. 28

Retentionskanäle Art. 8

Weiler Art. 32 - 34

Baubereiche Weiler Art. 32 - 34

Zone für öffentliche Nutzungen Art. 35 - 37

Gemeindegrenze

Art. 32Bestehende Gebäude Weiler

Privater Fussweg im Gemeingebrauch (ungefähre Lage) Art. 14

Koordinatenpunkt mit Nummer

Gestaltungsbaulinie oberirdische Hauptbauten

Historischer Verkehrsweg mit Substanz gem. BE 2337

Art. 19 

Maximale Dachkote (M.ü.M.)618.50 Art. 16

Baubereiche A-H

Art. 2

Baubereich Sockelgeschoss Art. 18/19 

Bezeichnung Baubereich Art. 5 

Verbindliche Waldgrenze gem. Art. 10 und 13 WaG

G

Ortsbildschutzgebiet Art. 32

Wald

Oberirdische Besucherparkplätze (ungefähre Lage) Art. 12

Linien: best. Amtliche Vermessung innerhalb des Wirkungsbereichs

Öffentlicher Fuss- und Radweg ausserhalb des Wirkungsbereichs
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Wirkungsbereich der Überbauungsordnung

Standort für Container Art. 29

Art. 30

Wasserversorgungsverordnung vom 13. August 
2003

Bauabstand

Abstände zu öffentlichen Leitungen

Art. 15

Abwasserverordnung vom 13. August 
2003

Art. 6

Bauten und Anlagen haben in der Regel einen Abstand von mindestens 3m,
hochstämmige Bäume einen solchen von mindestens 2.5m gegenüber beste-
henden und einen Abstand von mindestens 5m gegenüber geplanten öffentli-
chen Abwasseranlagen einzuhalten.Soweit die Sicherheit oder der Schutz der 
Abwasseranlage erfordert, kann die Gemeinde im Einzelfall die Einhaltung 
eines grösseren Abstandes vorschreiben. Ausnahmebewilligungen können 
unter Auflagen erteilt werden.

Bauten und Anlagen haben gegenüber der Leitungsachse in der Regel einen 
Abstand von 4m, hochstämmige Bäume einen solchen von 2.5m einzuhalten. 
Soweit es die Sicherheit oder der Schutz der Leitungen erfordert, kann die Ge-
meinde im Einzelfall die Einhaltung eines grösseren Abstandes vorschreiben.
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